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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im Juni 2017 schickte der Bundesrat eine Änderung des KVG in die Vernehmlassung. Da
der Anstieg der Gesundheitskosten – jährlich steigen die Vergütungen von
medizinischen Leistungen durch die OKP pro Kopf um etwa 4 Prozent – nicht nur durch
demografische Faktoren erklärt werden könne, sondern auch auf eine
Mengenausweitung zurückzuführen sei, wollte der Bundesrat die Franchisen
regelmässig an die Kostenentwicklung der OKP anpassen. Durch diese Massnahme, wie
sie durch die Motion Bischofberger (cvp, AI; Mo. 15.4157) angeregt worden war, könne
die Eigenverantwortung der Versicherten gestärkt werden, erklärte der Bundesrat.
Konkret sollen alle Franchisen um CHF 50 erhöht werden, sobald die
durchschnittlichen Bruttokosten der Leistungen pro Person mehr als dreizehnmal
höher sind als die ordentliche Franchise. Damit soll das maximale Verhältnis von 1:12
zwischen der Höhe der ordentlichen Franchise und den Bruttokosten, wie es bei
Einführung des KVG und bei der letzten Erhöhung der Franchisen vorgelegen hatte,
gewahrt werden. Somit werden die Zeitabstände der Franchisenerhöhungen von der
Kostenentwicklung in der OKP abhängig gemacht. Der Bundesrat rechnete damit, dass
eine Bruttokostenhöhe von CHF 3'900 eine erste automatische Erhöhung der
Franchisen im Jahr 2020 nötig machen würde. 

In der Vernehmlassung, die zwischen Juni und Oktober 2017 stattfand, meldeten sich 65
Organisationen zu Wort. Die Mehrheit der Organisationen – darunter 14 Kantone, die
meisten teilnehmenden Parteien (CVP, FDP, GLP und SVP), economiesuisse und der SGV
sowie die Verbände der Leistungserbringer – stimmte der Vorlage vorbehaltlos zu.
Gelobt wurden insbesondere die Stärkung der Eigenverantwortung und die erwartete
dämpfende Wirkung auf den Leistungsbezug. 
Auf Ablehnung stiess die Vorlage auf linker Seite: Unter anderem die SP, die Grünen und
der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), aber zum Beispiel auch der
Schweizerische Gehörlosenbund und Inclusion Handicap sowie sieben Kantone (BE, FR,
NE, SO, TI, VD, VS) lehnten die entsprechende Änderung des KVG ab. Kritisiert wurde,
dass durch die Änderung mehr Personen von der Sozialhilfe abhängig würden und dass
dadurch sowie durch die höheren Ausgaben der EL die Kosten für Kantone und
Gemeinden anstiegen. Die Kritiker der Vorlage bezweifelten überdies, dass die
Änderung tatsächlich zu einer Senkung der Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen führen würde: Bei den Versicherten mit der Grundfranchise, auf
die sich eine Franchisenerhöhung am stärksten auswirke, würde eine Erhöhung um CHF
50 kaum ins Gewicht fallen, da sie bereits sehr hohe Kosten hätten. Somit würden diese
auch kaum ihr Verhalten ändern. Stattdessen untergrabe die Vorlage die Solidarität
zwischen Gesunden und Kranken – wurde kritisiert –, weil diejenigen bestraft würden,
die Leistungen beanspruchen müssten. 1
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Gewerbe, Dienstleistungen, Konsum

Nachdem der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) bereits 2015 die Radio- und TV-
Gebühren bekämpft hatte, wollte er zwei Jahre später die Billag-Gebühren ganz
abschaffen. Im Oktober 2017 beschloss die Schweizerische Gewerbekammer – das
Parlament des SGV – mit einer Zweidrittelmehrheit die Ja-Parole zur No-Billag-Initiative
und unterstützte in der Folge auch die Abstimmungskampagne des überparteilichen
Komitees „Ja zu No-Billag“ an vorderster Front. Der SGV begründete das Engagement
für die No-Billag-Initiative damit, dass Unternehmer für die Billag zwei Mal aufkommen
müssten, einmal als Privatperson und einmal als juristische Person. „Diese Abzockerei
akzeptiert das Gewerbe nicht“, wurde der SGV-Präsident Jean-François Rime (svp, FR)
in einer Medienmitteilung des SGV zitiert. Allerdings wurde in der Mitteilung
verschwiegen, dass diese „Abzocke“, wie Rime und SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler
(fdp, ZH) die Billag-Gebühren in den darauffolgenden drei Monaten unermüdlich
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bezeichneten, nur jenes Viertel der Unternehmen betraf, deren jährlicher Umsatz CHF
500'000 übersteigt; alle anderen Unternehmen waren mit der sehr knapp
angenommenen RTVG-Revision im Jahr 2015 von der Billag-Gebühr befreit worden. An
einer von den Medien mit Spannung erwarteten Medienkonferenz am 9. Januar 2018
präsentierte der SGV einen „Plan B“ für die SRG, falls die No-Billag-Initiative am 4. März
2018 angenommen werden sollte. Bigler zeigte sich überzeugt, dass die SRG bei einer
Annahme der Initiative nicht verschwinden würde, sondern dass Kunden ein Grundabo
für Flaggschiff-Sendungen der SRG, etwa die Tagesschau, 10 vor 10 und Echo der Zeit,
lösen oder auch einfach Einzelsendungen kaufen könnten. Werbeeinnahmen würden
die zweite grosse Einnahmequelle ausmachen, denn mit einem Ja zu No-Billag könne
die SRG auch online und im Radio Werbung schalten. Sendungen für Randregionen und
sprachliche Minderheiten könnten gemäss Bigler über Subventionen finanziert werden.

Im Verlaufe des Januars zeigte sich jedoch: Die Unterstützung des SGV für die No-
Billag-Initiative war bei der Basis des Schweizer Gewerbes sehr umstritten.  Die
Gewerbeverbände der Kantone Freiburg, Genf, Jura, Schwyz, Appenzell Innerrhoden,
Appenzell Ausserrhoden und Aargau beschlossen die Nein-Parole zur No-Billag-
Initiative und stellten sich damit diametral gegen den Dachverband. Zudem beschlossen
die Gewerbeverbände der Kantone Bern, Basel-Landschaft, Luzern, Zug, Nidwalden, St.
Gallen und Schaffhausen Stimmfreigabe. Im Gewerbeverband des Kantons St. Gallen
etwa sei „angeregt und engagiert“ diskutiert worden, bevor am Ende 18 Ja- zu 18 Nein-
Stimmen resultierten, sagte Felix Keller, Geschäftsführer des Gewerbeverbands St.
Gallen im St. Galler Tagblatt. Die Doppelbesteuerung sei tatsächlich „ein Ärgernis“, so
Keller.  Auf der anderen Seite habe aber die Sorge um die Medienvielfalt, insbesondere
in den Randregionen, überwogen. Die gleiche Sorge gab auch den Ausschlag für die
Nein-Parole des Gewerbeverbands des Kantons Jura. Dessen Präsident Patrick Riat
fürchete, dass bei einem Ja zur No-Billag-Initiative das Westschweizer Fernsehen von
einem einzigen privaten Anbieter übernommen werden könnte und sich das
Informationsangebot auf die urbanen Zentren fokussieren würde. „Dann hören wir ganz
einfach auf zu existieren“, sagte Riat in der Luzerner Zeitung. Auch im aargauischen
Gewerbeverband glaubte man Biglers Beteuerungen, die SRG würde bei einem Ja
weiterhin bestehen bleiben, nicht recht. „Die Doppelbesteuerung ist tatsächlich
störend, aber die SRG muss man deswegen nicht gerade ‚wegputzen‘“, sagte Kurt
Schmid, Präsident des Aargauer Gewerbeverbandes, im gleichen Artikel der Luzerner
Zeitung. 
Nachdem die Volksabstimmung über die No-Billag-Initiative am 4. März 2018 für den
SGV sehr deutlich verloren gegangen war (71.6 Prozent der Stimmenden sagten Nein zur
Abschaffung der Billag-Gebühren), erwartete die Verbandsspitze bereits die nächste
Ohrfeige, diesmal verbandsintern. Kurz nach der Abstimmung berichtete die
Handelszeitung, dass sechs Verbände des Ausbaugewerbes am Gewerbekongress 2018,
der Mitgliederversammlung des SGV, einen Antrag auf eine Statutenänderung stellen
wollten. Gemäss diesem Antrag soll die Amtszeit der SGV-Vorstandsmitglieder auf 14
Jahre beschränkt werden; zudem soll eine Wahl in den Vorstand nur bis zum Alter von
68 Jahren möglich sein. „Wir sehen die Gefahr, dass der Vorstand zunehmend
verkrustet“, sagte Hans-Peter Kaufmann, Direktor des Gebäudetechnikverbands
Suissetec, in der NZZ. Der Vorstand verliere den Draht zu den einzelnen Verbänden und
solle sich in Zukunft wieder mehr um die Kernanliegen des Gewerbes kümmern, so
Kaufmann. Dieser Antrag auf Amtszeit- und Altersbeschränkung des 15-köpfigen SGV-
Vorstands wurde am Gewerbekongress Mitte Mai in Bern gegen den Willen des
Vorstands überraschend angenommen. Die NZZ sprach von einem „Misstrauensvotum
gegen den Gewerbevorstand“, der Tages-Anzeiger von einem „kleinen Putsch gegen den
Präsidenten“, denn der Präsident, Jean-François Rime, war der prominenteste
Betroffene der „Altersguillotine“. Rime wurde am Kongress zwar für weitere zwei Jahre
als Präsident bestätigt, da er aber bei der nächsten Wahl 2020 das Alter von 68
überschritten haben wird, ist dies seine letzte Amtszeit. Von der Alterslimite direkt
betroffen war Robert Gubler, der bei den Vorstandswahlen 2018 nicht mehr antreten
durfte. Die Nordwestschweiz rechnete zudem vor, dass in den nächsten zwei Jahren
neben Rime zwei weitere Vorstandsmitglieder der Alterslimite zum Opfer fallen werden.
2018 mussten drei SGV-Vorstandsmitglieder ersetzt werden: Neu ins 15-köpfige
Gremium gewählt wurden Ivo Bischofberger (cvp, AI), Werner Scherrer (Präsident KMU-
und Gewerbeverband Kanton Zürich) und Hansjörg Brunner (fdp, TG). 2
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